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1. Ritual und Macht - eine ritualtheoretische Einleitung

Rituale sind mit Macht verbunden. »Gibt es vielleicht überhaupt - 
auch heute - keine Macht ohne öffentliche Inszenierung, keine poli­
tische Ordnung ohne Rituale?«,1 so die rhetorische Frage des Histo­
rikers Gerd Althoff und seiner Kollegin Barbara Stollberg-Rilinger. 
Sie nennen als Beispiele u. a. die Vereidigung eines Präsidenten oder 
die Wahl eines Papstes, Eröffnungen von Parteitagen, Staatsjubiläen. 
Auch wenn man der Historikerin und dem Historiker konzedieren 
muss, dass es u. a. längst zu einer Pluralisierung von Ritualen gekom­
men ist, dass ihre Verbindlichkeit, auch die Formstrenge nachgelassen 
hat, dass sich Rituale durch den Einfluss der Medien verändert haben: 
Rituale bleiben ein Handeln, das mit Macht verbunden ist und von 
dem man sich entsprechende Wirkung verspricht.

1 G. Althoff / B. Stollberg-Rilinger: Spektakel, 15. Unter Bezug auf entsprechende 
Überlegungen aus theologischer Perspektive vgl. M. Seewald: Mehrpolige Repräsen­
tation.

* Der Beitrag geht auf einen Vortrag zurück, den der Verfasser am 16. Oktober 2020 vor 
der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) in Vallendar und zugleich in der Rei­
he »Offenes Liturgiekolloquium« des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft der Theo­
logischen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar gehalten 
hat. Der Text wurde für die Veröffentlichung überarbeitet und erweitert.
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Rituale sind im Kontext von Macht nichts Nebensächliches. Auch 
wenn es zweifellos Unterschiede zu vergleichbaren Ritualen in Mittel- 
alter und Neuzeit gibt, sind sie bis heute für eine Gemeinschaft und 
deren Ordnung von Bedeutung, weil sie diese nicht nur abbilden, son­
dern immer wieder neu erzeugen. Sie fördern ein entsprechendes Ver­
halten von denen, die an ihnen teilnehmen. Sie disziplinieren und 
schaffen dadurch soziale Ordnungen. Rituale beeinflussen Menschen 
in ihrer Wahrnehmung von Gruppe und Gemeinwesen, aber auch in 
der Selbstwahrnehmung. »Insgesamt lässt sich feststellen, dass rituel­
les Handeln denen, die sich ihm ausliefern, vorgeformte Ordnungen 
und Affekte aufzwingt«,2 so der Soziologe Hans-Georg Soeffner. Er 
schreibt weiter:

2 H.-G. Soeffner: Symbolische Formung, 44.
3 Ebd., 45.

»Rituale können also einerseits durch einen Ritus und die in ihm 
symbolisch vorgestellte, heilige Welt, die Gläubigen im symboli­
schen Handeln >heiligen< und mit Ehrfurcht erfüllen; aber anderer­
seits können sie Menschen in vorstrukturierte Aggressionsketten 
hineinreißen, Hemmungen beiseiteschaffen und den >Kollektivkör- 
per< zu vorgeformter Gewalt scheinbar >legitimieren<.«3

Die Rituale von Parteitagen, um ein Beispiel zu nennen, können für 
ein demokratisches Gemeinwesen stehen, können dieses abbilden und 
immer wieder neu konstituieren und dabei die Vielfalt, die für diese 
Form der Gesellschaft unabdingbar ist, ermöglichen. Das hängt dann 
nicht nur von Reden ab, sondern auch von einzelnen Riten und Ges­
ten, vom Umgang mit Körpern, von Raumkonstellationen, insbeson­
dere der Sitzordnung, von der Ikonographie, von gegenseitiger Wahr­
nehmung und vom Umgang miteinander, der auch in der Auseinan­
dersetzung das Ernstnehmen des anderen voraussetzt usw. Wenn Ri­
tuale demokratischer Parteien dem Selbstbild widersprechen, wird das 
wahrgenommen und kritisiert.
Die anders ausgerichteten Rituale diktatorischer Regime und ihre In­
szenierungen von Staatsparteien sind auf eine Person oder eine Macht­
clique ausgerichtet und geradezu fixiert, die für das politische System 
stehen und nun noch einmal rituell inszeniert werden. Das Ritual de­
monstriert Mal um Mal eine Machtposition. Solche Rituale wollen 
manipulieren, sie sind regelrecht gewalttätig.
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Das Verhältnis von Macht und Ritual gestaltet sich unterschiedlich. 
Rituale, die mit politischer Ordnung verbunden sind, werden hier wie 
dort sorgfältig gepflegt und immer neu inszeniert. Sie sind nach wie 
vor »Spektakel der Macht«. Doch gerade wenn es um Rituale geht, 
wird mit dem Faktor »Macht« oftmals kaum gerechnet. Macht im Ri­
tual bedeutet Handlungs- und Deutungsvollmacht, Entscheidung 
über Inklusion und Exklusion, Darstellung einer Innen- und Weit­
sicht, Verpflichtung auf ein wie immer geartetes Programm. Rituale 
sind folglich in machttheoretischer Perspektive nicht generell unschul­
dig.
Das gilt auch für die katholische Liturgie, doch müsste sie vom eige­
nen Anspruch her eindeutig anders gelagert sein. Die Glaubensbot­
schaft, die hier verkündet und gefeiert wird, ist vom Kern her macht­
kritisch. Die Feier der Liturgie soll von der Taufe her für Egalität ste­
hen und Sätzen wie in Gal 3,28 entsprechen: »Denn ihr alle, die ihr auf 
Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Ju­
den und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weib­
lich; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.« So sollte es sein. Aber 
ist das immer schon die Realität katholischer Liturgie im Laufe der 
Geschichte gewesen und prägt dieser Anspruch heute? Sowohl bei den 
Verantwortlichen in der Kirche wie bei Beteiligten wurde bislang we­
nig reflektiert, was die Liturgien einerseits über innerkirchliche Macht 
zum Ausdruck bringen und für sie bewirken können und was man in 
dieser Hinsicht andererseits - gerade theologisch - von ihnen mit 
Blick auf Macht, auch in der Kirche, erwarten können sollte. Gerade 
in einer Zeit, in der sich die katholische Kirche in einem Transforma­
tionsprozess befindet und ausdrücklich nach der Machtverteilung in 
der Kirche fragt, steht diese Reflexion an.
Die Machtkonstellationen der Liturgie ändern sich mit ihrem histori­
schen oder zeitgenössisch gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld. 
Das Rollengefüge mittelalterlicher Liturgie mutet heute seltsam an, ist 
aber im historischen Kontext plausibel gewesen und dürfte in seiner 
Zeit wenig Anstoß erregt haben.4 Machtverhältnisse in der Liturgie, 
die im 19. Jahrhundert akzeptiert und in bestimmter Perspektive als 
notwendig empfunden, dann über die Jahrhundertwende fortgeführt 

4 Auseinandersetzungen zwischen Klerus und Kirchenfabrik, wie sie beispielsweise aus 
Leipzig überliefert sind, zeigen allerdings, dass es durchaus auch Kritik gab. Vgl. E. 
Bünz: Kirchliches Leben.
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wurden, gerieten im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts für die Ent­
wicklung der Kirche und des Gottesdienstes zum Problem.5 Wenn es 
um Liturgie und Macht geht, muss mit den Beharrungskräften religiö­
ser Rituale und der sie tragenden Institutionen gerechnet werden.

5 Vgl. mit unterschiedlichem Frageinteresse G. Essen: Das kirchliche Amt; H. Lutter­
bach: Heilige Messen.

6 M. Seewald: Mehrpolige Repräsentation, 259, merkt an, dass das kein von außen an 
Kirche und Liturgie herangetragenes Thema, sondern bereits mit der Sakramenten­
theologie formuliert sei.

7 Vgl. P. Ebenbauer / I. Bruckner: Throne und Herrschaften.

Es gibt keine Liturgie ohne Macht. In dem Moment, wo Rollen ver­
teilt werden, wo Innen und Außen definiert werden, wo es um Glaube 
und Orthopraxie geht usw., kommt Macht ins Spiel.6 Die entscheiden­
den Fragen sind, wie transparent sie ist, wie sie verteilt wird, mit wel­
cher Ekklesiologie sie einhergeht, wie sie theologisch reflektiert und 
depotenziert wird, ob sie überhaupt zum Thema gemacht und damit 
offengelegt wird - und werden darf. Im Letzten geht es darum, ob die 
Liturgie Menschen in ihrem Glauben und Feiern unterstützt und för­
dert und ob sie den Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen wie der 
Gemeinde und schließlich der Kirche insgesamt nützt oder sie blo­
ckiert und deformiert. Im Mittelpunkt jeder Liturgie stehen von Jesus 
Christus her die Umkehr und Relativierung von Machtverhältnissen, 
die als ungerecht oder - in welcher Form auch immer - gewaltvoll ver­
standen werden.7

2. Liturgie und Macht - eine kurze liturgiegeschichtliche Umschau

Schaut man auf das Verhältnis von Liturgie und Macht in der Ge­
schichte, was hier nur in aller Kürze geschehen kann, wird man viel­
fältig fündig. Sicherlich wäre es höchst problematisch, Liturgiege­
schichte auf den Aspekt »Macht« zu verkürzen, zumal vieles, was heu­
te problematisiert wird, historisch breite Akzeptanz fand. Dennoch 
kann man nicht übersehen, dass über Jahrhunderte Liturgien weitge­
hend in der Hand einer Gruppe, des Klerus, lagen und auf diesem 
Wege kirchliches, gesellschaftliches und individuelles Leben beein­
flusst wurde. Das konnte im Guten wie im Schlechten geschehen. 
»Macht ist weder gut noch böse, sondern ein Strukturelement, ohne 
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das komplexe soziale Gebilde nicht funktionieren«8, so die Schriftstel­
lerin Petra Morsbach. Aber der Gebrauch klerikaler Macht, die dann 
möglicherweise in der Liturgie noch sakralisiert wurde, ging auf Kos­
ten der »Laien«, konnte die Glaubensgemeinschaft korrumpieren und 
zum Negativen verändern.

8 P. Morsbach: Der Elefant im Zimmer, 314.
9 Vgl. B. Groen: Antijudaismus; J. Bärsch: Antijüdische Deutungen.
10 Allerdings hat der Streit um die Karfreitagsfürbitte, der im Zusammenhang mit Sum- 

morum Pontificum entbrannte, gezeigt, dass dieser Konflikt immer wieder entfacht 
werden kann; vgl. W. Homolka / E. Zenger (Hg.): »... damit sie Jesus Christus erken­
nen«. Gleiches gilt für einen jüngst veröffentlichten Aufsatz von Benedikt XVI./J. 
Ratzinger: Gnade und Berufung.

11 Immer noch wichtige Einblicke bietet T. Berger / A. Gerhards (Hg.): Liturgie und 
Frauenfrage. Eine wirklich umfassende historische Aufarbeitung fehlt bislang.

12 Vgl. F. Kohlschein: Die Vorstellung.

Das wird man sicherlich auch über den Antijudaismus sagen müssen, 
der über Jahrhunderte katholischer Liturgie immanent war und bis 
heute seine Spuren hinterlassen hat.9 Mit der Macht des Wortes, etwa 
der Predigt, des Ritus, zum Beispiel am Karfreitag, und der Bilder im 
Kirchenraum wurde eine gesellschaftliche Gruppe nicht nur diffamiert 
und in ihren Entfaltungsmöglichkeiten behindert, sondern wenn nicht 
direkt, so doch indirekt im Leben bedroht. Vieles davon ist heute 
überwunden,10 die theologische Programmatik der katholischen Kir­
che ist eine eindeutig andere und will auch eine andere Liturgie för­
dern. Aber gerade bei diesem Thema zeigt sich, wie zäh Traditionen 
sind und wie mühselig es ist, sie auch auf der Ebene des Ritus wirklich 
zu überwinden, auch wenn sie in ihrer Problematik längst entlarvt 
sind.
Das gilt auch für die Einbeziehung der Geschlechter in die Liturgie, 
und zwar schon jenseits der Amtsfrage. Die Liturgie hat bis ins 
20. Jahrhundert hinein zu einem negativen Frauenbild beigetragen, 
nicht nur durch Gebete oder andere Texte, sondern auch durch Ri­
ten.11 Erinnert sei nur an den Muttersegen nach der Geburt, der zwar 
als Danksagung gedacht, aber von seinem Phänotyp her ein Bußritus 
war - die Frau, die ein Kind geboren hatte, kniete an der Tür der Kir­
che und konnte erst nach einem Segen wieder in die Kirche eintreten 
und die Eucharistie empfangen.12 Erinnert sei auch an den Brautsegen, 
der im Laufe der Liturgiegeschichte zum Teil in Texten, zum Teil in 
Riten die Frau dem Mann unterordnete. Mit veränderten Rollenbil­
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dem ist es hier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Verände­
rungen gekommen.13 Doch der Ausschluss von Frauen von liturgi­
schen Diensten - noch das Motu proprio Tra le sollecitudini von 1903 
bringt zwar den Begriff der »partecipazione attiva« ins Spiel,14 spricht 
Frauen aber die Fähigkeit zum liturgischen Amt ab15 - zeigt bis heute 
Wirkung. Durch die liturgische Ordnung wurde ein Bild von Ge- 
schlechterrollen festgeschrieben und perpetuiert. Sie war offensicht­
lich nicht nur rang-, sondern wesensmäßig ausgerichtet und Ergebnis 
einer Anthropologie, die klar zwischen männlichen und weiblichen 
Veranlagungen und Mentalitäten differenzierte. Sie stützte ein män­
nerzentriertes Kirchenbild.16 Auch hier: Man kann nicht Verhältnisse 
der Gegenwart auf die Geschichte zurückprojizieren. Aber die histo­
rischen Verhältnisse zeigen Wirkung bis in die Gegenwart hinein.

13 Vgl. A. Albert-Zerlik / H. Becker: Frauenfragen. Für die Einschätzung der Collectio 
Rituum von 1950 lohnt der Blick in die dortige Benedictio nuptiarum intra Missam.

14 Vgl. Pius X.: Tra le sollecitudini, 25. Dass allerdings vor naiven Vorstellungen, wie sich 
tätige Teilnahme etwa in der Liturgischen Bewegung gestaltet habe, zu warnen ist, 
zeigt L. Lerch: Erwünschte Individualisierung, 105, wonach »die theologische Auf­
wertung der Laien zugleich der Begrenzung ihrer Kompetenz sowie der Bedeutungs­
steigerung des Klerus in binnenkirchlicher wie gesamtgesellschaftlicher Hinsicht« 
diente (im Text kursiv).

15 Vgl. Pius X.: Tra le sollecitudini, 31.
16 Nach B. Jeggle-Merz: Sakrale Macht.
17 Ausführlicher zum Thema A. Angenendt: Ehe.
18 Vgl. G. Pfeifer: Auswertung von Taufmatrikeln, 38.52 (https://edoc.ub.uni-muen- 

chen.de /18384 /l/Pfeifer_Gabriele.pdf) [10.10.2020].

Das gilt auch für Menschen mit als kirchlich-moralisch anstößig emp­
fundenem Lebenswandel. Eine kirchlich-gesellschaftliche Ordnung, 
die nur heterosexuelle Beziehungen für sittlich gut hielt, musste zur 
Diskriminierung Homosexueller führen.17 Das ist Teil einer leidvollen 
Geschichte, die bis heute in die Liturgie hineinwirkt. Es gab natürlich 
keine Riten, in denen eine gleichgeschlechtliche Beziehung gesegnet 
wurde.
Kinder, deren Mütter bei der Geburt nicht verheiratet waren, wurden 
nach örtlichem Brauch zu eigenen Zeiten getauft. Vereinzelt, aber das 
wäre noch genauer zu untersuchen, gab es für solche Taufen eigene 
Ansprachentexte. Bisweilen sollen Pfarrer außerehelich geborenen 
Kindern zwangsweise den Namen des Tagesheiligen gegeben und sol­
len Hebammen die Nottaufe verweigert haben.18 Über die kirchlichen 
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Riten wurde die Disziplinierung der Menschen in Kirche und Gesell­
schaft mitbetrieben.
Uber die Beichte wäre zu sprechen, die von nicht wenigen über lange 
Zeit als einerseits befreiendes, als andererseits demütigendes und er­
niedrigendes Ritual erlebt wurde. Manches, was wir aus der Geschich­
te dieser Sakramentenliturgie, und zwar noch aus der Zeitgeschichte, 
wissen, würde man heute unter »geistlichem Missbrauch« verbuchen. 
Auch gesellschaftliche wie kirchliche Machtverhältnisse konnten in 
der Liturgie abgebildet werden. So sind Sitzordnungen aus Kirchen­
räumen überliefert, die die gesellschaftliche Standesordnung abbilde­
ten.19 Mehr oder weniger großer Aufwand bei Requiem und Begräb­
nis, beispielsweise was die Zahl der brennenden Kerzen anging, zeig­
ten Reichtum und Einfluss an. Das Konzil hat das in SC 32 unterbun­
den.20

19 Vgl. A.-M. Rössler: Die »Kirchenstühl«, 55-64.
20 Vgl. R. Kaczynski: Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Li­

turgie, 98f., der darauf hinweist, dass »in unserem Land [...] Mißbräuche vor allem bei 
Begräbnissen üblich« waren (ebd., 99). Es müsse aber »die Gleichheit aller Getauften« 
gelten (ebd.). E. J. Lengeling: Die Konstitution, 66, weist darauf hin, dass auf dem 
Konzil auch das Problem der Stolgebühren angesprochen worden sei.

21 F. Kohlschein: Extrem-Seelsorge, 348.
22 Vgl. B. Kranemann: Zur Geschichte des Friedens, 73-81.

Wie kompliziert es ist, sich ein Bild von solchen Machtkonstellationen 
zu machen, zeigt die Rolle von Priestern bei öffentlichen Hinrichtun­
gen. Priester bereiteten die Hinzurichtenden ggf. vor und begleiteten 
sie auf ihrem letzten Weg. Man kann darin eine Mitwirkung am Ge­
samtgeschehen der Hinrichtung sehen, Liturgie wurde hier zum Be­
standteil staatlicher Macht. Aber es gibt Berichte aus dem 19. Jahrhun­
dert und auch Stimmen staatlicher Kritiker, denen zufolge der Delin­
quent durch das liturgische Handeln als reumütiger Sünder dastand, 
wodurch die Hinrichtung gleichsam »umgeformt« wurde.21 Ähnliche 
Spannungsverhältnisse begegnen beispielsweise bei der Militärseelsor­
ge und Gottesdiensten mit Soldaten, wo man auf der einen Seite eine 
Stärkung der Soldaten für den Krieg, auf der anderen Seite wirkliche 
Seel-Sorge beobachten kann und auch immer wieder auf Texte stößt, 
die Gewalt minimieren wollen.22
Mit Liturgie und Macht sind also sehr unterschiedliche Konstellatio­
nen aufgerufen. Sie betreffen Kirche und Gesellschaft, beziehen sich 
auf das Verhältnis der Geschlechter, haben Konsequenzen für das Mit­
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oder Gegeneinander von Konfessionen und Religionen. Liturgien 
können die Kirche wie die Gesellschaft einen, aber auch spalten. Sie 
können sich gegen gesellschaftliche Trends stellen, damit Machtver­
hältnisse in der Gesellschaft in Frage stellen, können diese aber auch 
verstärken. Das entwickelt sich im Laufe der Geschichte. Wort und ri­
tuelles Handeln spielen hierbei eine Rolle, Weiteres wäre zu nennen.

3. Bestandsaufnahme für den Gottesdienst der katholischen Kirche 
in Deutschland heute

Es hat im 20. Jahrhundert Um- und Aufbrüche in der katholischen 
Kirche gegeben, die neue und weitgefasste Partizipationsweisen in der 
Liturgie betreffen. Dass das Zweite Vatikanische Konzil, um im 
Sprachbild zu bleiben, die >SpieIregeln< für die Getauften im Gottes­
dienst verändert hat, kann man nicht bestreiten. Doch die Skandale in 
jüngerer Zeit, die für die Institution und ihre Verantwortlichen extrem 
kritische MHG-Studie »Sexueller Missbrauch an Minderjährigen 
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz« aus dem Jahre 2018,23 
auch die Debatten des Synodalen Wegs werfen Fragen auf. Wie feiert 
die Kirche das Paschamysterium? Wie stellt sie sich in der Liturgie 
dar? Wie artikuliert sich hier Macht? Partizipation auf den unter­
schiedlichen Ebenen kirchlichen Lebens muss offensichtlich noch ein­
mal neu gedacht werden.

23 Vgl. H. Dressing [u. a.]: Sexueller Missbrauch (https://www.dbk.de/fileadmin/redak- 
tion/diverse_ downloads /dossiers_ 2018/MHG- Studie- gesamt.pdf) [20.10.2020],

Zu welchen Befunden kommt man also, wenn man sich den Gottes­
dienst in der katholischen Kirche in Deutschland anschaut? »Gottes­
dienst« meint auf der Ebene der Gemeinden zumeist »Eucharistie«. 
Aus einer Fülle von Themen, die hier genannt werden können, sollen 
drei herausgegriffen werden. Mit ihnen soll die Komplexität der anste­
henden Fragen deutlich werden. Grundlegende Probleme der katholi­
schen Kirche werden sichtbar.
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3.1 Macht und Liturgie auf institutioneller Ebene

Eine Machtkonstellation, die eine Mentalität der Unterordnung, von 
Autorität und Gehorsam fördert, ist immer aufs Neue mit dem Ver­
hältnis von »Rom«, also der Kurie, und den Ortskirchen, in diesem 
Fall der deutschen, angesprochen. Die Auseinandersetzungen reichen, 
wenn man in der Zeitgeschichte bleibt, zurück ins Konzil. Schon bei 
den Beratungen über die Liturgiekonstitution hat die Kurie den Ver­
such unternommen, sich Rechte und damit Machtpositionen zu si­
chern.24 Das ist damals abgewehrt worden. Und zunächst hat man den 
Ortsbischöfen in vielen liturgischen Fragen zahlreiche Kompetenzen 
zugewiesen.25 Verschiedene Publikationen der vergangenen Jahrzehn­
te haben gezeigt, wie die Kurie sich mehr und mehr Rechtstitel und 
damit Machtbefugnisse zurückgeholt hat.26

24 Vgl. A. Bugnini: Die Liturgiereform, 47, der von der Titelseite des Schemas, also des 
Entwurfs für die Liturgiekonstitution, den Zusatz zitiert: »Die praktische Verwirkli­
chung [der Liturgiereform (BK)] im einzelnen hingegen muß dem Heiligen Stuhl 
überlassen bleiben.«

25 S. Rau: Die Feiern, 335, hält fest: »So bedeutete das II. Vatikanum für die Gestalt li­
turgischen Rechts zunächst eine Abkehr von Zentralismus, Uniformität und strikter 
kultischer Ordnung.« Er fährt später fort: »Das liturgische Recht darf die wiederge­
wonnene Spannung nun weder zugunsten der gesamt- noch der teil- oder ortskirch­
lichen Ebene verschieben, sondern sollte im Blick auf den ekklesialen Charakterzug 
der Liturgie den neuen Entwicklungen Rechnung tragen.«

26 Vgl. u. a. P. Marini: A Challenging Reform.
27 Vgl. Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung: Liturgiam 

authenticam.
28 Vgl. dazu schon B. Kranemann: Machtkonstellationen, 168-171.
29 Vgl. B. Kranemann / S. Wahle (Hg.): Ohren der Barmherzigkeit.

Ein treffendes, aber längst nicht das einzige Beispiel aus jüngerer Zeit 
ist Liturgiam authenticam17 aus dem Jahr 2001.28 Die Instruktion ver­
änderte die Richtlinien für die Übersetzung liturgischer Texte. Maxi­
me war eine möglichst große Nähe zum lateinischen Text, was aber 
hier nicht weiter behandelt werden muss.29 Das Dokument ist viel­
mehr ein Beispiel dafür, wie Machtstrukturen gestaltet werden kön­
nen, um die Liturgie und ihre Entwicklung zu dominieren. Die Got­
tesdienstkongregation behielt sich in der Instruktion das Recht vor, 
über die Qualität von Übersetzungen liturgischer Bücher und Texte 
zu entscheiden, auch wenn diese Kompetenz eigentlich bei den Orts­
bischöfen und ihren Arbeitsstäben liegen müsste, die mit Mutterspra­
che und kulturellen Gegebenheiten vertraut sind. Die Kongregation 
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verwies zugleich auf die Möglichkeit, eigene Übersetzungen anferti­
gen zu lassen. Wenn die Kompetenzzuschreibung zwischen Rom und 
Ortskirche nicht funktionierte, blieb folglich für die Kongregation, 
und nur für sie, ein alternativer Weg offen.
Die Instruktion wurde theologisch-spirituell mit Verweis auf ein eng- 
geführtes Verständnis von »Einheit« der Kirche begründet, wobei u. a. 
ausgeblendet wurde, dass die Liturgiegeschichte, aber auch das Zweite 
Vatikanische Konzil sehr unterschiedliche Modelle von Einheit in Kir­
che und Liturgie gekannt haben. Das stützte ein Machtgefüge. Das 
Projekt einer neuen Übersetzung des deutschsprachigen Messbuchs 
ist daran gescheitert, obwohl die zuständigen Bischofskonferenzen ein 
solches Vorhaben für notwendig erklärt hatten.30 Mit Kompetenz und 
Argumentation kam man gegen solchermaßen autoritär gesetzte 
Macht nicht an. Es wurde ein Verfahren eingeführt, dass den römi­
schen Stellen die Letztentscheidung sicherte. Man kann den Ausbau 
entsprechender Machtstrukturen und Machtverhältnisse in der In­
struktion nachverfolgen.

30 Vgl. E. Nagel (Hg.): Studien und Entwürfe. Welche Verschwendung an Ressourcen, 
Finanzmitteln wie Arbeitszeit, mit solchen Vorgängen verbunden ist, macht sich of­
fenbar niemand der Verantwortlichen klar. Einen kleinen Eindruck, wie frustrierend 
das Ende des Messbuchprojekts für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, vermit­
telt M. Probst: Abschiedsvorlesung, 26.

31 Vgl. Franziskus: »Magnum Principium« (https://w2.vatican.va/content/francesco/ 
de/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20170903_magnum- 
principium.html) [26.10.2020]; vgl. B. Kranemann: Magnum principium, und die dort 
genannte Literatur.

Mit seinem Motu proprio Magnum principium hat Papst Franziskus 
2017 can. 838 CIC geändert und damit Liturgiam authenticam an zen­
traler Stelle korrigiert.31 Jetzt kommt den Bischofskonferenzen wieder 
die entscheidende Kompetenz bei der Übersetzung liturgischer Bü­
cher zu, soll die römische Kongregation den Bischöfen zuarbeiten und 
ist Inkulturation wieder Maxime der Übersetzung. Keine Frage: ein 
wichtiges Dokument, das manche als Wohltat und Chance empfinden. 
Aber es ändert nichts an den im Hintergrund stehenden Strukturen in 
der Kirche für den Gottesdienst. Es handelt sich um eine rechtliche 
Veränderung, die auf die Entscheidung allein des Papstes zurückgeht. 
Magnum principium wird als Fortschritt gelesen, aber perpetuiert die 
bestehenden Machtkonstellationen für die Liturgie, in diesem Fall zu­
gunsten der Ortskirchen. Was diese daraus machen, ist im Bereich der 
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Deutschen Bischofskonferenz wohl weitgehend offen. Die kirchliche 
Öffentlichkeit, die als Teil einer Informationsgesellschaft eigentlich 
Informationen erwarten dürfte, bleibt im Ungewissen. Sie ist in diese 
Prozesse nie wirklich eingeschlossen und hat auch kaum die Möglich­
keiten, sich kundig zu machen.
Man könnte weitere Dokumente nennen, die ähnlich funktionieren: 
die »Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am 
Dienst der Priester« (1997),32 »Redemptionis Sacramentum über einige 
Dinge bezüglich der heiligsten Eucharistie, die einzuhalten und zu 
vermeiden sind« (2004),33 »Summorum Pontificum« (2007).34

32 Vgl. Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Pries­
ter. Dazu vgl. den immer noch lesenswerten Sammelband P. Hünermann (Hg.): Und 
dennoch.

33 Vgl. Instruktion Redemptionis Sacramentum über einige Dinge bezüglich der heiligsten 
Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind. Kritische Rückfragen bei J. M. Hu­
els: Canonical observations. Wie man mit den anstehenden Fragen anders umgehen 
kann, als es die römische Instruktion tut, zeigt die Schweizer Bischofskonferenz: Wort 
der Schweizer Bischöfe zur Instruktion »Redemptionis Sacramentum«. Dort heißt es 
zu Beginn über die Gläubigen, die sich in unterschiedlicher Weise für die Liturgie en­
gagieren: »Bei der Erfüllung dieser Aufgabe in den Pfarreien, Gemeinden und Gemein­
schaften tragen Sie alle auf verschiedene Weise eine hohe Verantwortung« (ebd., 3).

34 Vgl. Benedikt XVI.: Summorum Pontificum. Auch in der Perspektive von Machtver­
hältnissen ist die Analyse bemerkenswert von M. Klöckener: Wie Liturgie verstehen.

3.2 Macht und Liturgie auf der Ebene liturgischer Bücher

Taic Frage von Macht und Liturgie gehört u. a. auch: Wer hat welche 
Rechte und Pflichten? Wie wird Teilnahme umschrieben? Wie verhal­
ten sich Ämter und Dienste, Gemeinde und Leitung zueinander? 
Dazu zählt auch, und darauf soll kurz eingegangen werden: Wer 
kommt in der katholischen Liturgie vor, wer kommt nicht vor? Wer 
wird integriert, wer wird ausgeschlossen? Es hat durchaus mit Macht 
zu tun, wenn Menschen, die sich als gläubige Katholikinnen und Ka­
tholiken verstehen, in der Kirche liturgisch als die Subjekte, die sie 
sind, nicht vorkommen dürfen. Die Exklusion soll hier anhand von 
zwei Beispielen auf die kirchenamtlichen liturgischen Bücher und 
Ordnungen bezogen werden. Der Ausschluss ist für die Betroffenen 
drängend und ist ein Beispiel für Macht, die über den Gottesdienst 
ausgeübt wird. Gemeint sind Menschen, die nach einer vorherigen

138



Ehe, die nicht annulliert worden ist, im kirchlichen Rahmen eine neue 
Beziehung eingehen wollen, aber denen eine Segensfeier verweigert 
wird.35 Gleiches gilt für gleichgeschlechtliche Paare, die für ihre Part­
nerschaft eine kirchliche Segnung wünschen.36

35 Dass auch andere christliche Kirchen eine vergleichbare Praxis gekannt und nach zum 
Teil heftigen Diskussionen erst in jüngster Zeit einen Richtungswechsel vollzogen ha­
ben, zeigt, dass es sich nicht allein um Probleme der katholischen Kirche handelt. Vgl. 
für die altkatholische Kirche A. Krebs: In vielfältigen Formen.

36 Vgl. E. Volgger / F. Wegscheider (Hg.): Benediktion.
37 Ein durch die Theologischen Arbeitsgemeinschaften vorbereiteter Text nennt Details; 

vgl. Hinweise zu Dankgebet und Segensfeier anlässlich einer erneuten Eheschließung, 
Anm. 1 (http://kthf.de/wp-content/uploads/2017/09/D3-Liturgische-Feier-Wieder- 
verheiratung.pdf) [22.10.2020].

38 So beispielsweise Papst Franziskus in einem im Herbst 2020 präsentierten Film 
(https://www.katholisch.de/artikel/27298-papst-franziskus-befuerwortet-lebens- 
partnerschaften-homosexueller); dazu im Theologischen Feuilleton »feinschwarz« 
T. HalIk: Die Revolution der Barmherzigkeit (https://www.feinschwarz.net/die-re- 
volution-der-barmherzigkeit/) [10.11.2020].

Segnungsfeiern für sog. wiederverheiratete Geschiedene sieht die ka­
tholische Liturgie nicht vor, wenngleich Vorschläge dazu bereits exis­
tieren und vereinzelt Bistümer dafür Modelle auf ihren Homepages 
angeboten haben.37 Die Liturgie der Kirche kennt für alle Menschen - 
und nicht etwa nur bezogen auf kirchliche Mitarbeiterinnen und Mit­
arbeiter - allein ein einziges Modell von menschlicher Beziehung, auch 
wenn viele, darunter kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da­
ran scheitern. Wer nicht den Weg der Annullierung einer Ehe gehen 
kann oder will, wird durch die Verweigerung der liturgischen Hand­
lung gemaßregelt. Der Hinweis auf Seelsorger, die zumeist unter Aus­
schluss der kirchlichen Öffentlichkeit Segensfeiern leiten, ist kein 
Ausweg. Er mag zwar in einer schwierigen pastoralen Situation helfen, 
aber solche >Notlösungen< führen zu einem Denken und einem 
Machtgefüge, das via Liturgie letztlich eine Doppelmoral fördert und 
die Kirche samt ihrer Liturgie beschädigt.
Gleiches gilt für Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, die 
den Druck der Kirche noch stärker erfahren. Auch wenn immer wie­
der die Akzeptanz homosexueller Menschen an und für sich betont 
wird,38 spricht die Verweigerung einer für diese Kirche zentralen 
Handlung in eine andere Richtung. Die Verweigerung der Segenslitur­
gie diskriminiert, auch wenn das nicht intendiert sein mag. Die Dis­
kussion um solche Feiern wird aus verständlichen Gründen von kirch­
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licher Seite sehr vorsichtig geführt, obwohl die wissenschaftliche Ex­
pertise zum Bereich »Homosexualität« schon länger vorliegt39 und die 
Bistümer auch entsprechende Seelsorge betreiben. Aber der Subtext, 
der über die Liturgie kommuniziert wird, ist ein anderer. Die Liturgie 
kann hier einen Transformationsprozess in Gang bringen, sie kann ihn 
auch verhindern. Wer das Sagen über die Liturgie hat, hat die Macht, 
über die Akzeptanz von Lebensformen zu entscheiden, auch wenn 
sich die pastorale Situation längst verändert hat. Einklagbar oder ein­
forderbar ist hier letztlich nichts.

39 Die Diskussionslage in Kirche und Theologie wurde verändert durch die Beiträge in 
S. Goertz (Hg.): Wer bin ich. Vgl. auch die Ergebnisse einer kirchlicherseits organi­
sierten Tagung: S. Loos / M. Reitemeyer / G. Trettin (Hg.): Mit dem Segen der Kir­
che. Mittlerweile hat sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken klar posi­
tioniert, vgl. Zentralkomitee der deutschen Katholiken: Segen schenken (https:// 
www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/Segen-schenken-Segensfei- 
ern-fuer-gleichgeschlechtliche-Paare-253M/) [22.10.2020].

40 Vgl. K. Richter: Kirchenräume; A. Gerhards [u. a.] (Hg.): Communio-Räume.
41 Vgl. R. Messner: Erwägungen, 232.

3.3 Macht und Liturgie auf der Ebene liturgischer Praxis

Auch hier können nur zwei Aspekte herausgegriffen werden. Räume 
sagen etwas über die Kommunikation aus, die in ihnen geschieht. 
Theater, Parlament, Chorgestühl erzählen zumindest im Grundsätzli­
chen, welches Stück hier gespielt wird. In der katholischen Kirche 
werden seit langem verschiedene Raummodelle diskutiert und prakti­
ziert, werden historische und neue Räume in unterschiedlicher Weise 
genutzt.40 Was hier Woche für Woche, zum Teil Tag für Tag eingeübt 
und erlebt wird, ist ein prägendes Bild von Kirche, das internalisiert 
wird. Das betrifft das Gegenüber, Differenzierung durch die Möblie­
rung (Gestaltung des Priestersitzes), eventuell Höhenunterschiede im 
Raum. Geht es um ein Miteinander, durchaus mit verteilten Rollen un­
ter Einschluss des Amtes, geht es also um eine Raumkonstellation, die 
zur Erfahrung bringt, dass sich hier Gemeinde um Christus versam­
melt im gemeinsamen Spiel der Liturgie? Oder geht es um einen 
Raum, dem man schon beim Betreten anmerkt, dass hier eine »Publi­
kumsveranstaltung« stattfindet, in der einer den anderen etwas vor­
spielt?41 Die Wirkung von Räumen, was Macht angeht, wird vermut­
lich in der Kirche unterbewertet und nicht genug reflektiert.
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Die Corona-Pandemie hat zumindest in der Anfangszeit ein Strea­
ming von Gottesdiensten gefördert, bei denen nur der Priester zu se­
hen war. Man filmte dafür einen Altarraum ab, in dem allein der Pries­
ter handelte. Das hat auf verschiedenen Ebenen Kritik hervorgerufen 
und Diskussionen ausgelöst.42 Aber gibt es nicht viele Kirchenräume, 
in denen ein solcher Anblick Messfeier für Messfeier die Normalität 
ist, an die sich viele gewöhnt haben? Nicht nur, dass das der Feier der 
Messe als kirchlich-gemeindlichem Geschehen nicht angemessen ist; 
es hebt eine einzige Person heraus und stellt die Gemeinde hintan, 
wenn sie überhaupt anwesend ist. Die Konzentration wird auf den 
Priester gelenkt anstatt auf das, was von Christus her im Mittelpunkt 
der Feier steht. Es wird ein Priesterbild zementiert, das man als kleri- 
kalistisch bezeichnen kann:43 einseitige Hervorhebung des Klerus ge­
genüber anderen in der Kirche.44 Die liturgietheologisch so entschei­
denden Aussagen von SC 7 etwa, dass Christus auch in der betenden 
Gemeinde präsent ist, wird durch die Raumgestalt nicht unterstrichen. 
Der Priester repräsentiert Christus, und das paradoxerweise im Ge­
genüber zur Gemeinde. Richtig und wichtig wäre es aber vor allem, 
über die Raumgestalt zum Ausdruck zu bringen, dass Christus inmit­
ten der Gemeinde präsent ist. Anordnung des Priestersitzes oder des­
sen Gestalt erzählen zumeist eine ganz andere Geschichte. Da hilft es 
nicht, wenn von Ordinierten immer wieder beteuert wird, sie hätten 
gar keine Macht inne. Die Räume sprechen eine andere Sprache.

42 Vgl. den Diskussionsbeitrag A. Gerhards / B. Kranemann / S. Winter: Privatmessen 
passen nicht zum heutigen Verständnis von Eucharistie (https://www.katholisch.de/ 
artikel/24874-privatmessen-passen-nicht-zum-heutigen-verstaendnis-von-eucharis- 
tie) [19.10.2020] sowie Reaktionen von H. Hoping (https://www.katholisch.de/arti- 
kel/24892-die-heilige-messe-ist-auch-waehrend-der-corona-pandemie-nowendig) 
[19.10.2020] und in einem Interview von W. Haunerland (https://www.domradio. 
de/themen/corona/2020-03-18/pro-auftrag-des-herrn-erfuellen-auch-schwierigen- 
zeiten-liturgiewissenschaftler-zur-debatte-um) [19.10.2020],

43 Vgl. J. Knop: Klerikales Schisma.
44 Vgl. E. Garhammer: Klerikalismus, 131.
45 Vgl. vor diesem Hintergrund die hilfreichen Überlegungen von E.-M. Faber: Persön­

liches in Gemeinschaft.

Ähnliches lässt sich auch über andere Zeichensprachen insbesondere 
in der Messfeier sagen. Nicht nur durch den Raum, sondern insbeson­
dere durch Redeanteile - die zum Teil langen Einleitungen in die Li­
turgie, die Homilie -, das Übergehen des Gebets der Gläubigen bei 
Tages- und Schlussgebet45 (das übrigens bei ordinierten wie nicht or­
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dinierten Vorsteherinnen und Vorstehern von Gottesdiensten begeg­
net), die nach wie vor existierenden Stillgebete des Priesters, die Kom­
munion, bei der in der Regel der Priester allein unter beiden Gestalten 
kommuniziert, führen zu einer problematischen Konzentration auf 
den Priester.46 AEM 62 spricht in hehren Worten von der Aufgabe und 
Würde des Volkes Gottes. So werden die Gläubigen als »eine heilige 
Gemeinde, das Volk, das Gott sich erworben hat, die königliche Pries­
terschaft« bezeichnet. Und es wäre ein Leichtes, die gerade genannten 
Desiderate abzustellen: in der gottesdienstlichen Praxis und ohne die 
Notwendigkeit, liturgierechtliche Normen zu ändern, aber natürlich 
auch durch anstehende Reform mancher liturgierechtlicher Festlegun­
gen. Es wäre viel geholfen, wenn mehr Sensibilität für die Liturgie an 
und für sich bestünde. Es sähe manches anders aus, wenn sich insbe­
sondere Kleriker einmal in die Lage derer versetzen würden, über die 
es sprachlich verräterisch heißt, sie seien »Mitfeiernde«.

46 Dazu tragen auch Missverständnisse hinsichtlich des Handelns in persona Christi ca­
pitis bei; vgl. dazu den sehr differenzierten Beitrag von A. Zerfass: Gottesdienst und 
Hierarchie. Vgl. E.-M. Faber: In persona Christi agere.

4. Macht und Liturgie - auf der Suche nach Perspektiven

Wie könnten Änderungen herbeigeführt werden? In der derzeitigen 
Situation der katholischen Kirche in Deutschland und angesichts der 
notwendigen Transformationsprozesse ist Kritik das eine, das andere 
ist die Suche nach neuen Perspektiven für eine Zukunft, in der Liturgie 
wieder mehr Menschen eine Heimat gibt. Die MHG-Studie regt auch 
für die Liturgie zum Nachdenken an. Die Verfasser der Studie haben 
der katholischen Kirche eine neue »Kultur des achtsamen Miteinan­
ders« vorgeschlagen. Das ist für den Gottesdienst durchaus interes­
sant, denn hier ist diese Kultur des Aufeinanderachtens bei allen Be­
teiligten nicht unbedingt selbstverständlich. Wann wird schon einmal 
gefragt, wie es Menschen wechselseitig im Gottesdienst ergeht? Das 
wird in der Regel erst dann zum Thema, wenn der Konflikt längst im 
Raum ist. Die Kirche, so die MHG-Studie, solle sich auszeichnen 
durch Transparenz, wirkliche Partizipation, respektvollen Umgang 
miteinander, insbesondere auch zwischen Berufsgruppen, Ernstneh­
men von Kompetenz »im Unterschied zur hierarchischen Position im 
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System«, Überwindung des Klerikalismus.47 Das sind sehr kritische 
Anfragen und Vorschläge, die man auch auf die Liturgie beziehen 
kann.

47 H. Dressing [u. a.]: Sexueller Missbrauch, 200.
48 Vgl. auch B. Kranemann: Offene Kirche.
49 Vgl. dazu R. Feiter / R. Hartmann / J. Schmiede (Hg.): Die Würzburger Synode. Zum 

»Beschluss >Gottesdienst<« vgl. B. Kranemann: Beschluss: Gottesdienst.
50 Zu entsprechenden Versuchen bei einer Messbuchreform am Ende des vergangenen 

Jahrhunderts und ihrer Modellfunktion für heutige Diskussionsprozesse vgl. B. Kra­
nemann: Machtkonstellationen, 170f.

Wie könnte man in der Kirche vorgehen, um im Gottesdienst mehr 
Partizipation und Transparenz zu pflegen und so die beschriebenen 
Probleme zu überwinden, wenigstens zu mindern?48 Das würde si­
cherlich Rückwirkungen auf das Verständnis der Kirche insgesamt ha­
ben, denn gerade die katholische Kirche versteht sich stark von der Li­
turgiefeier her. Vielleicht würde es sogar das Interesse für die Liturgie 
und deren Anziehungskraft stärken.

4.1 Neue Verantwortungsstrukturen für die Ordnung 
des Gottesdienstes

Um wirklich mehr Partizipation an Prozessen der Liturgie im Sinne ei­
ner Verlebendigung des Glaubens zu erreichen, könnte ein Weg ein 
Mehr an Synodalität in der Kirche sein. Dafür gibt es in der Kirchen- 
und Liturgiegeschichte seit dem Konzil ja durchaus Beispiele. Man 
wird insbesondere die Würzburger Synode (1971-1975) nennen müs­
sen, die in einem offenen Diskussionsprozess den Beschluss »Gottes­
dienst« erarbeitet hat.49 Er wirkt 45 Jahre später in vielem zeitgebun­
den, besticht aber dadurch, dass er viel an tatsächlichen Problemen der 
Praxis seiner Zeit abbildet und in einem Prozess entstanden ist, an dem 
viele Gruppen in der Kirche beteiligt waren. Wer wollte, hatte die 
Möglichkeit, sich relativ leicht einen Überblick über den Gang der Dis­
kussion zu verschaffen. Der Unterschied zur Gegenwart ist, dass bei 
der Synode in einem strukturierten Prozess eine breite Beteiligung aus 
der Kirche möglich war, der bei Beratungen über die Liturgie heute 
nicht mehr gegeben ist.50 Dabei stößt man auf eine Aporie: Auf der ei­
nen Seite wird in kirchlichen Dokumenten der »tätigen Teilnahme« der 
Gläubigen an der Liturgie das Wort geredet und dies als ein wichtiges 
theologisches Moment heutigen Gottesdienstes verstanden, auf der an­
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deren Seite aber eine Teilnahme und Beteiligung an der Gestaltgebung 
des Gottesdienstes ebendieser Gläubigen nicht in den Blick genom­
men. Dabei gibt es viele Beispiele, wo Engagement und Kompetenz 
ebendieser Getauften Liturgie bereichert haben: im Bereich ökumeni­
scher Gottesdienste, bei Gottesdiensten in extremen Lebenssituatio­
nen, etwa nach Kindstod, bei der Etablierung neuer, aus der Stunden­
liturgie entwickelter Formen des Wortgottesdienstes, jüngst bei Wort­
liturgien in der Corona-Pandemie. Hier ist eine Kompetenz vorhan­
den, die der Liturgie zugutekommt und die insgesamt in der Kirche 
stärker zum Zuge kommen sollte. Ob man dafür gleich an die rechtlich 
komplexe Struktur einer Synode denken muss oder ob es andere Mög­
lichkeiten gibt, Kundige in Prozesse der Beratung, Entscheidung und 
Umsetzung intensiv einzubeziehen, wäre zu diskutieren. Das müsste 
auch Einfluss auf andere Ebenen des kirchlichen Lebens nehmen. Es 
würde sicherlich zu komplizierteren Diskussionsprozessen führen, 
aber vor allem Transparenz ermöglichen. Es würde zu mehr Beteili­
gung und Einbindung von Kompetenzen führen. Es würde das, was 
man in der Liturgie znparticipatio realisiert oder zu realisieren vorgibt, 
auf den gesamten Bereich des Gottesdienstes ausdehnen.

4.2 Geteilte Verantwortung für die liturgische Praxis

Zumindest im Bereich der kirchlichen Normen wird Liturgie bis heu­
te stark priesterzentriert gedacht.51 Die gelebte Praxis sieht mancher­

51 Die Instruktion Redemptionis Sacramentum überschreibt Kap. 1 mit »Die Regelungen 
der heiligen Liturgie« und nennt im Folgenden den Diözesanbischof (»Hoherpriester 
seiner Herde«, ebd., 13), Bischofskonferenz, Priester und Diakone. Dort wird das 
Recht der »Christgläubigen« auf eine rechtskonforme Liturgie betont (Nr. 18 und 24), 
ihre Teilnahme an der Liturgie des Bischofs hervorgehoben, in der sich Kirche offenba­
re (Nr. 20), ihre enge Verbindung mit dem Bischof genannt (Nr. 23) und unterstrichen, 
dass sie der Seelsorge des Priesters anvertraut sind und ihm in der Messe helfen dürfen 
(Nr. 32). Als aus sich handelnde, mündige Subjekte begegnen die Gläubigen in den ers­
ten 35 Nrn. der Instruktion nicht. Erst Kap. 2 wendet sich dann der »Teilnahme der 
christgläubigen Laien an der Feier der Eucharistie« zu, um dort in Nr. 36 zunächst die 
Würde des Volkes Gottes mit 1 Petr 2,9 zu postulieren, aber sofort anschließend mit 
LG 10 auf Unterschied wie Zuordnung von gemeinsamem und amtlichem bzw. hierar­
chischem Priestertum hinzuweisen. In Nr. 45 wird dann eine Gefahr postuliert, »das 
komplementäre Verhältnis zwischen dem Tun der Kleriker und dem der Laien in der 
Weise zu verdunkeln, dass die Rolle der Laien einer gewissen >Klerikalisierung< unter­
zogen wird, wie man zu sagen pflegt, während die geistlichen Amtsträger ungebührend 
Aufgaben übernehmen, die dem Leben und Tun der christgläubigen Laien eigen sind«.
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orts allerdings bereits differenzierter aus, wie ein Beispiel zeigt. Eine 
Umfrage des Katholikenrates im Erzbistum München-Freising unter 
den Mitgliedern von Räten erbrachte, was deren Teilnahme an Ent­
scheidungen über Gottesdienste in der Corona-Pandemie anging, ein 
durchwachsenes Bild. Beklagt wird, mancherorts seien Aktionen z. B. 
in der Osterzeit nicht von Hauptamtlichen unterstützt worden. Ei­
genmächtigkeiten, Selbstgerechtigkeit, Klerikalismus stören gerade in 
diesen Zeiten. Für viele Pfarreien wird Kreativität festgestellt, so etwa 
bei der Anregung und Unterstützung von Hausgottesdiensten. Vieler­
orts sei der Pfarrgemeinderat nicht nur beratendes Organ, sondern 
werde von den Seelsorgerinnen und Seelsorgern als mitentscheidende 
Institution wahrgenommen. Kompetenz und geteilte Zuständigkeit 
werden als wichtige Themen benannt. Aus 192 Pfarreien heißt es, man 
entscheide gemeinsam mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern über Zei­
ten, Orte etc. des Gottesdienstes, aus 99 Pfarreien aber, man werde 
nicht in Entscheidungen einbezogen.52

52 Vgl. Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München-Freising: Rätearbeit, 15.
53 Vgl. dazu die Überlegungen von M. Wijlens: Die Kooperation, 47: »Das aktuelle Kir­

chenrecht [...] beschäftigt sich mit Fragen über die Zusammenarbeit oder Teilhaber­

Der Konflikt, der hier aufscheint, ist für die Liturgie insgesamt zu be­
obachten: Es gibt Kirchenmitglieder, die rituell-liturgische Kompe­
tenz mitbringen und sie als Glaubenspraxis in ihr kirchliches Umfeld 
einbringen möchten. Dem steht ein sehr traditionelles Verständnis von 
Liturgie entgegen, das nach wie vor die Verantwortung für die Haupt­
amtlichen und zumeist Priester und Diakone reserviert. Letzteres wird 
in der Praxis bei einer sinkenden Zahl von Klerikern zunehmend zum 
Problem, sodass eine gelingende Aufgabenverteilung über die zukünf­
tige Möglichkeit von Liturgie vor Ort entscheidet.
Wenn man die Verantwortung für den Gottesdienst vom Gedanken 
gemeinsamen Handelns der Getauften und damit vom Modell der 
Communio her angehen, also von vielen Gläubigen und nicht nur von 
einer Person her denken würde, könnte das nicht nur die Identifikati­
on mit Liturgie sowie deren Gesicht verändern, sondern würde einen 
anderen Umgang mit »Macht« in der und für die Liturgie verändern. 
Eine zielführende Gewaltenteilung dort, wo es um den Gottesdienst 
geht, ist notwendig. Dabei sollte eine gegenseitige Ergänzung der ver­
schiedenen Kompetenzen und Begabungen, von Ämtern und Diens­
ten und anderen Gemeindemitgliedern selbstverständlich sein.53
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4.3 Infragestellung ungerechter Macht 
durch theologisch-kritische Reflexion der Liturgie

Liturgie braucht eine kritische Reflexion und Begleitung - das mag für 
die einen eine skandalöse, für die anderen eine banale Feststellung sein. 
Aber dies hat seit der Gründung erster Lehrstühle für Liturgiewissen­
schaft in Rom und Coimbra im 18. Jahrhundert54 zur Aufgabe des Fa­
ches gehört.55 Zu den Fragen, die immer neu an Liturgien der Ge­
schichte wie der Gegenwart zu stellen sind, gehört auch jene nach 
Macht und ihrem sinnvollen Einsatz wie ihrem Missbrauch im Got­
tesdienst. Jede wissenschaftliche Diskussion entwickelt ihr Programm, 
ihren Arbeitsansatz und ihre Methodik immer weiter. Manches, was in 
den 1970er oder 1980er Jahren, also in Nähe zum Konzil, als Fort­
schritt galt,56 insbesondere in der Weiterentwicklung, aber auch im 
Neuansatz bei der Beschreibung der Rolle der Getauften in der Litur­
gie, steht heute schon wieder im Sinne einer abermaligen Vertiefung 
und Fortschreibung zur Diskussion.57 Insbesondere die bereits zitierte 
MHG-Studie fordert implizit auch für die Liturgie einen kritischeren 
Blick auf die Rollenverteilung und auf unterschiedliche Formen des 
Klerikalismus im Gottesdienst. Wenn man dabei die in diesem Aufsatz 
gewählte Perspektive einnimmt, bedeutet dies, verstärkt aus der Sicht 
und mit Blick auf die Rolle der »Laien«, besser: der Getauften, der 
Feiernden, der Gemeinde zu schauen. Es könnte, übrigens auch für die

schäft der Laien am Dienst der Kleriker. Die Erkenntnis, dass Laien und Kleriker ei­
nander ergänzen, kann zu einem Neuansatz des Verständnisses dieser Zusammenar­
beit führen.«

54 Vgl. C. Cabecinhas: A Ciencia Litúrgica como disciplina universitaria. Manuel de 
Azevedo S.J. (1713-1796); ders.: A Ciencia Litúrgica como disciplina universitaria. 
Manuel de Azevedo.

55 Nichts anderes zeigen die historisch interessierten Beiträge in F. Kohlschein / P. Wün­
sche (Hg.): Liturgiewissenschaft, und in D. Fugger / B. Kranemann / J. Lagaude 
(Hg.): Ritual und Reflexion.

56 Vgl. hier stellvertretend Arbeiten von H. Rennings: Grundlagen (zuerst 1969 veröf­
fentlicht).

57 Gerade Studien wie E. J. Lengeling: Liturgische Versammlung, bereits 1966 (!) erst­
mals veröffentlicht, sind bei aller Zeitgebundenheit immer wieder anregend. So 
schreibt Lengeling ebd., 51 mit Blick auf die Liturgie: »Anpassung an den Kairos der 
Zeit und an die Vielfalt der Menschen ist sicherlich nicht als Taktik oder Strategie 
mißzuverstehen; sie ergibt sich aus dem >Heilssakrament Kirche«. Wenn sie ihre Fülle 
erreichen will, muß sie sich in Raum und Zeit je neu inkarnieren.« Mit Blick auf 
Transformationsprozesse der Gegenwart ein nach wie vor aktuelles Zitat!
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Geschichte, einen wichtigen Perspektivenwechsel bedeuten, wenn 
man sich den Blickwinkel nicht (nur) durch jene Rollenbücher verlei­
hen ließe, die für die Hand von Klerikern verfasst worden sind, son­
dern z. B verstärkt nach der Sicht von Frauen auf die Liturgie fragen 
würde.58

58 Eine Oral history der Kirche insbesondere aus der Sicht von Frauen fordert die Pu­
blizistin C. Florin: In Kirchengeschichte wird Teil der Wirklichkeit ausgeblendet 
(https://www.katholisch.de/artikel/27193-florin-in-kirchengeschichte-wird-teil-der- 
wirklichkeit-ausgeblendet) [23.10.2020]; mit entsprechenden Fragen befasst sich im­
mer wieder Teresa Berger, vgl. u. a. T. Berger: Gottesdienst und Geschlechterdiffe- 
renz.

59 Manche Aspekte hat beispielsweise Klemens Richter immer wieder vorgetragen; vgl. 
K. Richter: Feiernde Gemeinde.

Wissenschaftliche Studien haben eine Funktion für den wissenschaft­
lichen Diskurs, aber im Falle der Theologie auch mindestens mittelbar 
für die innerkirchliche Debatte und möglicherweise für notwendige 
Reformen. Man wünscht sich keine Wissenschaftshörigkeit in der Kir­
che, aber doch ein größeres Interesse für Erkenntnisse z. B. der Litur­
giewissenschaft und für deren Berücksichtigung bei Entscheidungs­
prozessen. Mit einer Reihe von Gesichtspunkten, die hier angespro­
chen worden sind, beschäftigt sich die Liturgiewissenschaft seit Jahr­
zehnten.59 Die innerkirchliche Rezeption ist mehr als dürftig geblie­
ben. Die Schäden sind heute zu besichtigen.

4.4 Abschied von der Vorstellung einheitlicher Normierung

Die katholische Kirche versteht sich als Weltkirche. Mehr und mehr 
merken die Menschen und die Verantwortlichen in der Kirche, dass 
sich bestimmte Fragen jedoch nicht weltkirchlich lösen lassen, denn 
das Glaubensleben hat eine stark kulturelle Dimension. Es gehört zu 
den Machtspielen um die Liturgie, einen Einheitsgedanken in der 
Weltkirche so dominant zu machen, dass Entwicklungen in Ortskir­
chen behindert oder gar unmöglich werden. Liturgiam authenticam 
war ein solches Beispiel, die Reaktionen oder Nichtreaktionen auf 
Magnum Principium zeigen, wie solche Dokumente ein Klima und 
eine Mentalität erzeugen, dem und der dann nur schwer zu entkom­
men ist. Das zählt zu den Dimensionen der Macht um ein Geschehen 
hinzu, das als liturgia sacra verstanden wird. Zu einem theologisch 
sinnvollen Machtgefüge zählt, dass zwischen Welt- und Ortskirche 
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sowie den Gemeinden vor Ort nach dem Prinzip der Subsidiarität ent­
schieden wird, wenn es um Theologie und Gestalt auch der Liturgie 
geht. Man kann sagen, was allen gemeinsam ist, ohne damit auszu­
schließen, dass es unterschiedliche Formen des Glaubenslebens und 
-feierns vor Ort gibt. Es kann, das lehrt gerade die Geschichte der 
Frühzeit der Liturgie, das Gemeinsame des Glaubens bei gleichzeitig 
pluralen Formen des Gottesdienstes geben. Die Diskussion um das 
Papier des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholi­
scher Theologen (ÖAK) »Gemeinsam am Tisch des Herrn«60 doku­
mentiert gerade mit aller Deutlichkeit, wie schwer die damit verknüpf­
ten Ambiguitäten in der Kirche auszuhalten sind und wie rasch man 
dann mit Verboten zur Hand ist.61 Auch hier kommt Macht ins Spiel 
der Liturgie.

60 Vgl. Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen: Ge­
meinsam am Tisch des Herrn (https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ 
fb2/zentraleseiten/aktuelles/gemeinsam_am_tisch_des_herrn._ein_votum_des_ku- 
menischen_arbeitskreises_evangelischer_und_katholischer_theologen.pdf) [3.1.2020].

61 Vgl. die abweisende Reaktion der römischen Glaubenskongregation (https://dbk.de/ 
themen/oekumene/) [10.11.2020].

62 Zit. nach B. Lassiwe: Synode, 12.

Der evangelische Theologe Christoph Markschies wird mit den Wor­
ten zitiert: »Nach Corona sollte deutlich geworden sein, dass es nur 
noch wenige überzeugende, nicht triviale und für die ganze Fülle 
kirchlicher Wirklichkeit gültige Thesen geben kann.«62 Auch katholi­
scherseits funktioniert die Vorstellung weltweit einheitlicher Thesen 
und Vorgaben in vielen Detailfragen nicht mehr. Hier ist ein Umden­
ken angesagt, ohne dass damit die Einheit im Grundsätzlichen aufge­
geben wird. Wenn Kirche vor Ort lebendig sein soll und wenn man die 
Vielfalt respektiert, die in der katholischen Weltkirche längst als Rea­
lität anerkannt ist, wird man viel stärker ortskirchlich fragen, argu­
mentieren und lösungsorientiert denken müssen und dürfen. Mögli­
cherweise stellen sich manche Fragen, die Machtspiele inmitten des 
Spiels der Liturgie betreffen, in Deutschland anders als in anderen Ge­
bieten der Weltkirche, vielleicht ist hier derzeit für bestimmte Frage­
stellungen die Sensibilität besonders ausgeprägt. Aber mit Blick auf 
die in dieser Ortskirche bestehenden Probleme und im Wissen darum, 
dass in einer Weltkirche ein Geben und Nehmen existiert, sollte eine 
solche Ortskirche vorausgehen dürfen. Sie sollte darin den anderen
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Vorbild sein können.63 Die Liturgiegeschichte zeigt, dass es überhaupt 
nur zwei Konzilien gab, die auf Weltebene Liturgie erneuert haben: 
das Konzil von Trient und das Zweite Vatikanische Konzil. Alle ande­
ren Reformen wurden entweder in Orden oder auf ortskirchlicher 
Ebene durchgeführt.64 Wenn man sich die enge Verbindung von Litur­
gie und Kultur anschaut, verwundert das nicht. Subsidiarität könnte 
eben auch eine Vokabel des liturgiewissenschaftlichen Wortschatzes 
sein.

63 Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. So kann man den Messritus, der für die ka­
tholische Kirche in Zaire geschaffen worden ist, nicht einfach in Westeuropa kopieren. 
Aber die entsprechenden Schritte, die die Kirche im heutigen Kongo gegangen ist, ha­
ben Modellcharakter auch in anderen Ortskirchen (vgl. L. Bertsch: Laien). Die in der 
ostdeutschen Diaspora aus den Bemühungen um eine »missionarische« wie diakoni­
sche Pastoral heraus entstandene Segnungsfeier am Valentinstag hat sich auch in an­
deren Ortskirchen durchgesetzt, vgl. B. Jeggle-Merz: Segnungsfeiern.

64 Vgl. M. Klöckener / B. Kranemann: Liturgiereform, 1086f.
65 Vgl. M. Gielen: Liturgie.
“ Vgl. J. Knop: Klerikales Schisma.

5. Sensibilität für den Zusammenhang von Theologie 
und Form der Liturgie

Wenn die Zusammenhänge von Macht, Liturgie und anstehenden 
Transformationen der Kirche aufgerufen werden, muss an den Grund­
auftrag jeder Liturgie erinnert werden. Sie feiert das Pascha-Mysteri­
um Jesu Christi so, dass die Gläubigen sich mit ihren eigenen Lebens­
realitäten davon ansprechen lassen und aus dieser Feier des Glaubens 
mit dem gegenwärtig geglaubten Christus eine Perspektive der Wand­
lung für sich und ihr Leben erfahren können. Dafür gibt es Formen 
und Verhaltensweisen vor, im und nach dem Gottesdienst, die das ge­
lingen oder scheitern lassen. Möglicherweise ist die Liturgie so sehr 
Routine, dass zu wenig wahrgenommen wird, wie die einzelnen Fei­
ern, Riten, Raumbezüge, auch die Gewänder, der Umgang mit den un­
terschiedlichen Texten usw. wirken. Dass in neueren Veröffentlichun­
gen darüber debattiert werden kann (und muss), ob Liturgie denn nun 
gemeindeorientiert oder ämterzentriert zu verstehen sei,65 ob man von 
einem klerikalen Schisma im Gottesdienst sprechen könne,66 ob nicht 
auch im Gottesdienst hinsichtlich der Ästhetik der Macht eine »Sakra- 
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lisierungsfalle« bestehe,67 signalisiert Diskussionsbedarf. Er betrifft 
nicht allein Praxisfragen, sondern zugleich die Theologie der Liturgie. 
Was ist heute theologisch gemeint, wenn von Liturgie der Gemeinde 
gesprochen wird? Welche Ekklesiologie der Liturgie wird zugrunde 
gelegt? Wie kann man heute die Rolle der Getauften beschreiben? Was 
wird hier eigentlich gefeiert, und zwar so gefeiert, dass Menschen da­
raus leben können? Was steht dem entgegen in der Liturgie und im 
Umgang mit ihr? Theologisch fundierte Fragen an die Liturgie könn­
ten offenlegen, wo Unwuchten in der Praxis bestehen, wo Problem 
und Krise der Liturgie liegen und Machtspiele verstellen, was hier ei­
gentlich >gespielt< werden müsste. Eine neue Sensibilität für die Zu­
sammenhänge zwischen Theologie und gottesdienstlichen Formen ist 
notwendig, damit in den anstehenden Transformationsprozessen der 
Kirche auch die Liturgie neu an Qualität gewinnt: als Feier, die in der 
Kirche breit und kompetent mitverantwortet wird und die die Gläu­
bigen gerne und mit Gewinn für den eigenen Gottesglauben feiern.

67 Vgl. G. M. Hoff: Sakralisierungsfalle.
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